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Die iltesten romanischen Texte unter dem Gesiechtswinkel
von Protokoll und Vorlesen

Im letzten Band der Vox Romanica befaBt sich Helmut Liidtke mit der Ent-
stehung der romanischen Schriftsprachen?; diese iiberaus anregende Arbeit geht
auf einen im Februar 1963 in Ziirich gehaltenen Vortrag zuriick® wurde aber in
zahlreichen Punkten iiberarbeitet und ergénzt. Schon vor zwei Jahren schienen uns
die Ausfithrungen Liidtkes zwar ungemein brillant, in verschiedenen Punkten aber
nicht ganz hieb- und stichfest zu sein. Dies regte uns in der Folge zu eigenem Ein-
dringen in den ganzen Problemkreis an, und wenn wir auch weit davon entfernt
sind, in allen vom Verfasser unserer Ansicht nach nicht geniigend abgeklirten
Punkten eine bessere Losung vorschlagen zu kénnen, mochten wir hier doch einmal
eine uns besonders zentral scheinende Frage niher beleuchten: die Frage némlich,
inwieweit die dltesten romanischen Texte mit den von Liidtke besonders heraus-
gestellten Kategorien von Protokoll und Vorlesen in Beziehung gebracht werden
diirfen,

Wir gehen mit dem Verfasser durchaus einig, wenn er p. 7 betont, daf} sich das
sprachliche Leben zur Zeit der Entstehung der romanischen Schriftsprachen in vier
Kanilen abspielte (was prinzipiell zu jeder Zeit in jeder iiber eine Schrift verfiigen-
den Sprache der Fall ist): einmal im Kanal der gesprochenen, dann in demjenigen
der geschriebenen Sprache, iiberdies aber auch in den die beiden erstgenannten
Sphéaren untereinander verbindenden Kandlen des Protokolls und des Vorlesens.
Diese Sicht ist durchaus richtig, doch geniigen die vier aufgezeigten Kategorien
nicht, um die Vielfalt der Sprachsituationen befriedigend zu ordnen: eine Verbin-
dung mit den von Lausberg® gepriigten Begriffen der Verbrauchs-Rede (spontan
gebildete, fiir den einmaligen Gebrauch bestimmte Aussagen) und Wiedergebrauchs-
Rede (urspriinglich meist rituell-liturgische, regelmifiig erneuerte Aussagen; spéter
Literatur im engeren Sinne) scheint mir fiir eine zusédtzliche Klirung unerlaBlich
zu sein, Wihrend Protokoll und Vorlesen an die Existenz einer Schrift gebunden
sind, ist das beim zweiten Begriffspaar gerade nicht der Fall: Lausberg weist aus-
driicklich darauf hin, daB als Fixationselement auch das Gedéchtnis eines Indivi-
duums oder die Erinnerung einer Gruppe in Frage komme. Vorlesen und Protokoll
sind aber deswegen noch nicht einfach die in der Schrift wurzelnden Erscheinungs-

1 CI. H. Litprke, Die Enfslehung romanischer Schrifisprachen, in VRom. 23/1 (1964),
3-21.

2 Vgl. meine Besprechung in NZZ, Abendausgabe Nr. 767 (27. 2. 1963), p. 1/2.

3 CI. H. Lavssence, Romanische Sprachwissenschaft 1, Berlin 21963, § 1 (p. 27-29).
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formen von Wiedergebrauchs- und Verbrauchs-Rede, scheiden sich die beiden
Begriffsgruppen doch auch in anderer Beziehung. Wohl handelt es sich bei einem
vorgelesenen Text in der Regel um Wiedergebrauchs-Rede, wohl kann beim Pro-
tokollieren urspriinglich fiir den Verbrauch Bestimmtes festgehalten werden; aber
gerade beim Protokoll kann der Gegenstand der schriftlichen Fixierung seiner
Entstehung nach auch Wiedergebrauchs-Rede sein. Zudem darf nicht iibersehen
werden, daB gerade durch das schriftliche Festhalten urspriinglicher Verbrauchs-
Rede diese zur Wiedergebrauchs-Rede wird! Die Begriffe der beiden Oppositions-
paare lassen sich somit einander nur von Fall zu Fall, keineswegs aber generell
zuordnen; ja, beim zuletzt erwiihnten Fall der protokollierten Verbrauchs-
Rede wechselt die Zuordnung sogar je nachdem, ob man die Phase der Entste-
hung oder die der Konservierung (und Reaktivierung) mehr in den Vordergrund
riickt.

Wenn auch die Begriffe von Protokoll und Vorlesen ex definitione nur auf iiber
eine Schrift verfiigende Sprachen angewendet werden konnen, so wire es doch falsch,
zu glauben, es gibe in den diese Errungenschaft nicht kennenden Sprachen nicht
verwandte Phénomene. Ahnlich wie durch die Schrift konnen auch durch das Ge-
dichtnis sowohl an sich fiir den «Verbrauch» bestimmte Aullerungen wie auch schon
urspriinglich fiir den Wiedergebrauch bestimmte Aussagen gehortet und fiir eine
spitere Reaktivierung bereitgestellt werden. Auch hier gibt es somit dem Protokoll
und dem Vorlesen entsprechende Erscheinungen, wobei allerdings die Gefahr des
Verlorengehens und Vergessenwerdens zu einem fritheren oder spiteren Zeitpunkt
fiir die nicht schriftlich fixierte Aussage ungeheuer grol, ja fiir die Verbrauchs-Rede
weitgehend die Hegel ist.

Nicht um diese prinzipiellen Uberlegungen geht es jedoch hier, sondern um ihre
Anwendung in bezug auf die éltesten romanischen Texte. Liidtke betrachtet deren
drei: das Veroneser Ritsel (ca. 800), die Strafburger Eide (842) und die Zeugnis-
formel von Capua (960). Fiir ihn ist das Veroneser Riitsel, «das gegen 800 in Oberita-
lien aufgezeichnet wurde, ... die protokollartige Wiedergabe eines miindlich zirku-
lierenden Verschens. Es lebt in miindlicher Tradition in vielen italienischen Mund-
arten bis heute fort. Dall es vor fast 1200 Jahren auch einmal niedergeschrieben
wurde, war nur ein ephemeres Ereignis im Leben dieses kleinen Stiickes Kulturgut. »
Diese Auffassung deckt sich nun eher schlecht mit den Forschungsergebnissen iiber
diesen dltesten romanischen Text*; die einzelnen Aspekte des Problems sollen (so
weit sie fiir uns wesentlich sind) in der Folge beleuchtet werden.

Die Fassung des Manuskriptes® lautet:

4 Fiir eine vorziigliche Ubersicht der sich stellenden Probleme und ihrer Beant-
wortung cf. A. Scuiarring, I mille anni della lingua ifaliana, Milano 1961, p. 71-90.
5 Fiir eine Faksimilereproduktion des Textes ¢f. Scuiarring, op. cil.
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s¢ pareba boues alba pratalia araba & albo versorio teneba & negro semen
seminaba 8.

Die heute allgemein anerkannte (und wohl auch einzig vertretbare) Restitution ist
diejenige von Angelo Monteverdi:

Se pareba boves, alba pratalia araba,
albo versorio teneba, (e) negro semen seminaba’,

Ohne gewagte Umstellungen, ohne tiefgreifende Verinderungen, nur durch Elimi-
nation der beiden Abkiirzungen &*® erhélt er so ein Paar von rhythmischen Hexa-
metern, die unter sich durch einen Endreim verbunden sind, wiithrend ein Reim vor
der Zisur fehlt. Diese Restitution scheint uns um so eher vertretbar zu sein, als der
erste Hexameter schon im Manuskript intakt ist und nur der zweite (anscheinend
durch den Schreiber) deformiert wurde?®.

Was haben nun diese Probleme mit unserer Fragestellung zu tun? Sehr viel, denn
einmal angenommen, dal wir es mit zwei Hexametern zu tun haben, 140t sich wohl
kaum mehr behaupten, dal} es sich um ein volkstiimliches, miindlich zirkulierendes
Verschen handle, das zuféllig einmal aufgeschrieben wurde: fiir eine solche An-
nahme ist der Hexameter ein viel zu schwieriges Versmal; es war im 8./9. Jahr-
hundert (und auch spéter!) ganz sicher nicht volkstiimlich, wurde dagegen von den
langobardischen (in lateinischer Sprache schreibenden) Dichtern mit Vorliebe ver-
wendet?, ein Indiz, das ausgezeichnet zur Entstehungszeit (ca. 800) und zum Ent-
stehungsort (Verona oder Veneto) palit. Das Versmal wiirde somit fiir gelehrte Her-

& Die Worttrennung des Manuskripts ist durchaus willkiirlich (wie dies zur frag-
lichen Zeit nicht anders zu erwarten ist); ich ersetze sie durch die heute gebriuchliche.

7 Cf. A. MonTEVERDI, Sul melro dell’indovinello veronese, in SM N.S. 10 (1937),
212, und Saggi neolafini, Roma 1945, p. 58.

8 Unbedingt nitig ist dabei nur die Elimination des ersten ef, da der erste Halbvers
zwischen sechs und acht Silben haben mul (nach unserem Manuskript hiitte er deren
neun); im zweiten Halbvers {ibersteigt selbst bei Bewahrung des ef die Silbenzahl
das hier erlaubte Maximum von neun nicht. Der zweite Eingriff hat somit stirker
hypothetischen Charakter, und perstnlich wiirde ich eher auf ihn wverzichten. Es
scheint mir durchaus miglich, dafl das parasitiire erste ef unter Einflul des zweiten
eingefithrt wurde (eine Art riickwirkende Analogie, die an sich auch noch bei der
Zisur des ersten Halbverses hiitte auftreten kénnen, anscheinend aber nicht so weit
wirkte); vgl. noch MonTEVERDI in SM N. 8. 10 (1937), 207.

¥ Rigorose Eingriffe, wie sie zum Beispiel V. DE BartHoLoMAETS vertrat (in Giornale
storico della letteratura italiana 90 [1927], 203) und ihm folgend auch P. Rasna (in
Speculum 3 [1928], 291 ss.), scheinen uns heute nicht mehr vertretbar zu sein, stellen
sie doch ganze Verse (resp. Halbverse nach Monteverdis Fassung) um. Ebensowenig
kann der Eingriff von N. Tamassia (se pareba boves > boves se pareba), den De
Bartholomaeis und Rajna i{ibernehmen, akzeptiert werden (cf. N. Tamassia e
M. ScueriLrLo, Un antichissima canfilena georgica in lalino volgare, in ReclLomb.,
[S. 11] 57 [1924], 734-736).

0 Cf. A, MonTEVERDI, SM N. 8. 10 (1937), 205/06.
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kunft unseres Textes sprechen, und damit verlére die Annahme, dall wir es mit
einem Profokoll zu tun haben, viel von ihrer Wahrscheinlichkeit!'; dal die Eintra-
gung in unserm Kodex als Federprobe anzusehen ist, indert daran nichts.

Es fragt sich nun, ob es nicht auch andere Aspekte gibt, die die ersten Zweifel
bestatigen. Fiir gelehrte Tradition spricht auch der Inhalt des Rétselspruches: das
Schreiben. Schreiben war zur Zeit der Niederschrift der beiden Hexameter eine nur
von wenigen beherrschte Kunst; keinesfalls war sie volkstiimlich, und so ist es auch
wenig wahrscheinlich, daB das Ratselverslein volkstiimlichen Ursprungs sei: das
Volk macht nur ihm bekannte und geldufige Erscheinungen zum Gegenstand seiner
Unterhaltung und Scherze. Wird ausnahmsweise einmal ein ferner liegendes Gebiet
einbezogen, so doch nur so weit, als keine niiheren Detailkenntnisse beriihrt werden
(was aber gerade bei unserm Text der Fall ist!). Daran dndert auch die heutige,
durch die Volkskunde bezeugte Verbreitung dieses und ahnlicher Ratseltexte
nichts®®: relativ volkstiimlich kénnen sie nur mit der Verbreitung der Schrift (also
recht spit) geworden sein, wobei wohl die Schulen als Strahlungszentren gewirkt
haben.

In der Tat werden wir durch den Inhalt und die literarische Gattung unseres
Textes auf einen ganz bestimmten Kreis zuriickgeworfen: denjenigen der mittel-
alterlichen «Schriftgelehrten», der Schreibschulen. Es ist Angelo Monteverdi ge-
lungen, nachzuweisen, dall dieses Thema in der reichen Ritselliteratur des Hoch-
mittelalters durchaus geldufig war®: es finden sich dhnliche Texte bei Aldhelmus,
Eusebius und andern, vor allem aber auch bei Paulus Diaconus, was infolge der
zeitlichen und ortlichen Anndherung an die Entstehung unseres Ritseltextes be-
sonders interessant ist. Zu dhnlichen Ergebnissen gelangte auch Pio Rajna®: auch
err verweist auf eine stattliche Anzahl von dhnlichen und verwandten Texten, die
aus der fraglichen Epoche stammen, auch ihm scheinen sie alle im Schulmilien ent-

1 Um allfillige Millverstiindnisse zu vermeiden, ist es vielleicht nicht unniitz, ein-
mal festzulegen, was fiir uns ein Protokoll ist. Fassen wir den Begriff gleich streng:
Ein Protokoll ist fiir uns eine schriftlich fixierte, spontan erfolgte miindliche Aus-
sage aus dem Bereich der Verbrauchs-Rede. Unter Umstéinden kann diese Definition
dahin erweitert werden, dafl man den Begriff Protokoll auch fiir die Niederschrift von
gehirten Stiicken von Wiedergebrauchs-Rede (rituelle Texte, Literatur etc.) verwen-
det; doch mull hier Gewillheit bestehen, dal keine schriftliche Tradition vorliegt.
Solche Fille sind aber immer schwierig zu fassen, und zudem geht ihnen eines der
wesentlichsten Merkmale des Protokolls, die Spontaneitiit, ab; ich verzichte deshalb
lieber anf diese Erweiterung.

12 CI. hieriiber SCHIAFFINI, op. cil., p. 73/74 und die von ihm angefiihrten Quellen.

B (L in V. DE BARTHOLOMAEIS, Poscrifta a « Boves se parebay, in Giornale storico
della letteratura italiana 91 (1928), 73-75.

W CI.: Candidolum bifido prosecissum vomere campum

visu restrictas adii lustrante per occas.
18 Cf. P. Ragna, op. cil., p. 305-312.
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standen zu sein. Es gibt wohl keinen Zweifel, dal} wir es mit einem Stiick didakti-
scher Literatur, mit einem Beispiel von «Schulpoesie» zu tun haben, dessen Sprache
sich aber weit iiber das iibliche Mal} des zu dieser Zeit an sich schon nicht besonders
strengen Normen huldigenden lateinischen Sprachgebrauchs vom klassischen Usus
entfernt.

Die Wertung der Sprache ist iibrigens sehr unterschiedlich. Bruno Migliorini will
sie als rein lateinisch angesehen wissen, und nach ihm sind es nur die Reduktion
von i zu ¢ (negro) und -um zu -o (versorio, negro, albo), zusammen mit dem Fall von
-nt in den vier Verbformen der dritten Person Plural, die dem Text einen leicht vul-
girsprachlichen Anstrich verleihen®. Pio Rajna dagegen versucht, alle Latinismen
zu eliminieren und den Text als rein vulgarsprachliches Dokument zu klassieren?’;
selbst fiir Formen wie boves, semen, -cba/-aba (mit erhaltenem -b-) glaubt er, eine
plausible Erklarung im Rahmen der Volkssprache der Epoche geben zu kiénnen.
Diesen extremen Thesen steht diejenige einer Mischsprache gegeniiber, vertreten
z.B. durch V, De Bartholomaeis®®. Es ist hier nicht der Ort, all diese Streitfragen im
einzelnen abzukliren; zum Teil diirften sie auch gar nicht eindeutig losbar sein. Es
scheint uns aber doch, als enthalte unser Text sowohl eindeutig vulgarsprachliche
(negro, -um = -o, FFall von -nt ete.) wie eindeutig lateinische Elemente (semen, boves,
-ebaj-aba mit erhaltenem -b-, das -f- in pratalia®® ete.).

Fiir die Festlegung des «Grundtons» der Sprache ist noch ein anderer Faktor zu
beachten. Im Manuskript folgt ndmlich auf die beiden unser Verslein enthaltenden
Zeilen noch eine dritte von der gleichen Hand (wie die beiden ersten wohl eine
Federprobe):

Gratias tibi agimus, omnipofens sempiterne Deus.

Wenn A. Schiaffini darauf hinweist, dall es wohl kaum miglich sei, dal} dem Schrei-
ber der sprachliche Unterschied zwischen den ersten zwei Zeilen und der in korrek-
tem Latein abgefafiten dritten nicht bewult gewesen sei, so konnen wir ihm nur

1 Cf. B. Micriomini, Sforia della lingua italiana, Firenze 1960, p. 64. - Fiir die
jliingste Zusammenstellung von vulgirsprachlichen Zigen cf. F. G. TucHEL in RF 76
(1964), 113/14; nach ihm sind als vulgiir anzusehen: das Nebeneinander von -eba/-aba,
die Bedeutung von parare, der Verlust von -(n){, der Wandel von -U > -0 und von
-I- = -e-, der Gebrauch von pratalia, versorio.

17 Cf. P. RagnNa, op. cil., p. 297 ss.

18 Cf. V. DE BaArTHOLOMAEIS, Cid che veramenie siag Uantichissima cantilena « Boves
se parebas, in Giornale storico della letteratura italiana 90 (1927}, 197-204; dhnliche
Wertungen auch von C. TacLiavini, Le origini delle lingue neolatine, Bologna *1959,
p. 458, und G. DEvoTo, Profilo di storia linguistica ifaliana, Firenze 1953, p. 33
{bilinguismo inconscio).

18 Fiir die Beurteilung von -f- ¢f. C. A, MastreLLI, L'indovinello veronese, in AGI 38
(1953), 205 N55.
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folgen®. Es ist auch auffillig, dall in den ersten beiden Zeilen Abkiirzungen fehlen
(auller den beiden &, die wohl eher ¢ als ef gelesen werden miissen), wiithrend sie sich
in der dritten Zeile in fiir die Zeit normaler Hiufigkeit finden: das Bewultsein, nicht
Latein zu schreiben, die Schrift auf ein zu jener Zeit nicht iibliches Sprachfeld an-
zuwenden, konnte die Verwendung von Abkiirzungen ohne weiteres verhindert
haben, setzt doch Abkiirzung eines Wortes oder Wortteiles eine gewisse Tradition,
einen gewissen Consensus voraus. Auch bei der festen Absicht, die Vulgérsprache
zu verwenden, kénnen dem in lateinischen Schreibgewohnheiten verhafteten Scrip-
tor latinisierende Graphien wie -I-, -b- entgangen sein.

Was bedeuten nun die bis hierher betrachteten sprachlichen Aspekte unseres
Textes fiir die Frage, ob wir es mit einem Protokoll zu tun haben oder nicht? So
gut wie nichts, denn solche Erscheinungen konnen sowohl bei schriftlicher Fixie-
rung einer volkstiimlichen (auditiven) wie bei gelehrter (schriftlicher) Tradition
auftreten. Von zwei entscheidenden Faktoren haben wir aber noch nicht gespro-
chen. Da wire einmal semen. Rajna® meint hiezu, dall «a semen, neutro e perd
forma comune ai due massimi casi, nulla vieta la conservazione di una consonante
finale da cui la parlata nun rifuggiva punto», eine wenig iiberzeugende Erklirung.
Nach Migliorini®* handelt es sich um einen offensichtlichen Latinismus, was uns
kaum widerlegbar scheint. Nur: wenn er zufilligen Charakter hat, fiihrt uns dies
auch wieder nicht weiter. Angelo Monteverdi® ist es nun aber gelungen, zu zeigen,
dal er wohl bewult eingefiihrt worden sein mull. Der letzte Halbvers macht nam-
lich insofern Schwierigkeiten, als negro sémen semindba (Betonung auf der zweit-
letzten und sechstletzten Silbe) der rhythmischen SchluBform des klassischen Hexa-
meters (< - - < ~) nicht entspricht. Der Romer Romanist weist nach, dall sich

® Cf. A, SCHIAFFINT, op. cil., p. 81, In gleicher Weise dubert sich auch H. G. TucHEL,
der das Indovinello ebenfalls fiir vulgiirsprachlich ansicht (cf. RF 76 [1964], 114). Im
Gegensatz dazu will P. Frorerur (in LN 21 [1960], 15 N 140) in dieser Zeile nur eine
nichts beweisende «formula di ritos sehen. Dal es sich um eine Formel handelt, steht
auller Zweifel; dies hindert aber nicht, dal selbst fiir einen Schreiber des 9. Jahrhun-
derts der sprachliche Kontrast zwischen den ersten beiden und der dritten Zeile
angenfillig sein mubte. — Fiir A, Cuiani (cf, Dubbi sull’ Indovinello veronese, in LN 22
[1961], 63/64) sind die beiden Schreiber nicht identisch, und er will einen verschie-
denen Neigungswinkel der Schrift, andere Buchstabenformen, einen grundverschie-
denen Ductus feststellen kiénnen. Ein leichter Unterschied im Neigungswinkel be-
steht in der Tat, in den andern Punkten kénnen wir Chiari jedoch nicht folgen; der
etwas verschiedene Neigungsgrad kinnte sich ohne weiteres durch eine Stirung,
durch einen Unterbruch beim Schreiben erkliaren. Alle drei Zeilen scheinen mir nach
wie vor von der gleichen Hand zu stammen.

A Cf. P, Raina, op. cil., p. 298.

# Cf. B. M1GLIORINI, op. cil., p. 64.

2 Cf. A, MonTEVERDI, Sul mefro dell’indovinello veronese, in SM N.S. 10 (1937),
207-212.
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rhythmische Klauseln wie die unsere schon in der lateinischen Klassik (Virgil) und
auch im Mittelalter (z. B. Aldhelmus) finden, dal} sie aber anscheinend nur maglich
sind, wenn die fiinftletzte (d.h. auf den zweitletzten Akzent folgende) Silbe lang ist;
es scheint somit eine Art Ausweichmiglichkeit vom Akzent auf die Lange zu be-
stehen. Diese Bedingung wird nun durch semen positionsbedingt erfiillt (semen
seminaba); seme dagegen, die vulgidrsprachliche Form, kionnte die Illusion eines
korrekten Hexameters nicht wecken, und wir miissen so wohl annehmen, dal} semen
ganz bewult gesetzt wurde. Eine 4hnliche, ebenfalls von metrischen Erfordernissen
ausgehende Erkliarung gibt C. A. Mastrelli* fiir boves; ohne das auslautende -s hit-
ten wir «se pareba bovi alba pratalia araba...»: also einen Hiatus zwischen bovi und
alba®, Die lateinische (oder wohl besser: relatinisierte) Form boves erlaubt es, den
Hiatus zu iiberbriicken und einer allfélligen, den ganzen Rhythmus in Unordnung
bringenden Synaliphe des Auslautvokals in bovi vorzubeugen. Trotzdem scheint
sich mir eine metrische Erklarung in diesem zweiten Fall nicht in gleichem Male
aufzudringen wie im ersten, denn es darf nicht vergessen werden, dal} auslautendes
Plural-s im nahen Friaul erhalten bleibt und wir es somit auch mit einem EinfluB}
aus diesem Gebiet zu tun haben konnen.

Kommen wir zum Schluf}: Versmal, Inhalt und sprachliche Aspekte scheinen uns
eine gelehrte Herkunft unseres Verschens unwiderlegbar zu beweisen; es wurzelt in
einer gelehrten, nicht volkstiimlichen Tradition. «E dotto dové essere 'autore del
nostro indovinello, non solo perché scelse un argomento tutt'altro che popolare ai
suoi tempi (lo scrivere), non solo perché si conformd a una moda letteraria latina
(I'enimmistica) e ne tolse a prestito concetti e immagini; ma anche perché, se non
m'illudo, costrusse su un ritmo latino il sue verso», meint Angelo Monteverdi®,
«!'indovinello ha un andamento molto pit popolareggiante [als das entsprechende
Ritsel bei Paulus Diaconus], ma fu certo composto da un chierico che non ignorava
qualcuno di questi precedenti», versichert Bruno Migliorini**. Dal} es sich dabei um
ein Protokoll handeln soll, scheint uns ganz unmdglich, und es wird kaum jemand
ernsthaft glauben, metrische Feinheiten wie semen und eventuell auch boves konn-
ten miindlich weitergegeben werden; bei miindlicher Tradition miiliten hier un-
weigerlich die vulgérsprachlichen Formen auftreten. Wir haben es vielmehr mit
einem durchaus literarischen Umsetzungsversuch in Vulgérsprache (dem ersten er-
haltenen!) eines in der lateinischen Schultradition gewachsenen Themas zu tun;

# Cf. C. A. MasTRELLL, in AGT 48 (1953), 205.

% Es mul bovi (fiir buoi) angesetzt werden, da auch boves als Plural zu betrachten
ist. Die Imperfektendungen -eba/-aba haben als venezianische Formen fir lat. -ebant/
-abant zu gelten; tiber diesen Punkt cf. MownTEVERDI, SM N.S. 10 (1937), 208,
MasTRELLI, AGI 38 (1953), 203, etc.

®Cf. SM N.S. 10 (1937), 211,

¥ Cf. Storia della lingua ilaliana, p. 63.
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das Veroneser Ratsel gehort in die Sphére der Schrifttradition, nicht in diejenige
des Protokolls. Ob der Schreiber der Eintragung in der Veroneser Handschrift
gleichzeitig auch der Autor unserer Fassung sei, diese Frage ist fiir unser Problem
an sich nebensachlich; die sicher falsche Einfiihrung des ersten & lalt uns aber
gher an eine Abschrift denken, wodurch sich die in der schriftlichen Tradition wur-
zelnde Geschichte unseres Verschens um ein neues Glied erweitern wiirde.

Etwas weniger Aufwand erfordert die Widerlegung von Liidtkes Auffassung in
den beiden andern von ihm angefiihrten Féllen. Betrachten wir — um gleich in Ita-
lien zu bleiben — vorerst die kampanischen Eidesformeln. Das ilteste der hier in-
teressierenden Dokumente entstand 960 in Capua und ist unter dem Namen Placifo
di Capua bekannt®. Es orientiert uns iiber einen Streit zwischen dem Kloster von
Montecassino und einem gewissen Rodelgrimus, der die Besitzrechte des Klosters
iiber einige ihm angeblich erblich zufallende Lindereien anfocht. Das Dokument ist
lateinisch abgefallt, enthiilt aber viermal die folgende, jeweils bis in alle Details
identische Formel:

Sao ko kelle terre, per kelle fini que ki contene, trenta anni le possette parte

Sancti Benedicti®®.

Nach Liidtke haben wir es wiederum mit einem Protokoll zu tun, der — allerdings
leicht stilisierten (d.h. latinisierten) — Wiedergabe einer Zeugenaussage: « Roma-
nisch abgefalit ist lediglich die Aussage des Zeugen; ... Die Zeugenaussage hebt sich
... hinsichtlich der Sprache deutlich von dem iibrigen Text ab; ...*» Diese Auffas-
sung scheint mir nun vollkommen abwegig: wir haben es nicht mit einer Zeugen-
aussage, sondern mit einer Eidesformel zu tun; der Begriff des Protokolls ist deshalb
gerade fiir die vulgidrsprachlichen Teile des Dokuments nicht am Platz.

Belegen wir unsere Behauptung. Nach der Datierung, der Nennung der Prozel3-
parteien, der ausfiihrlichen Beschreibung der strittigen Lindereien und der Zusam-
menfassung der Anspriiche des Rodelgrimus und des Aligernus (des Abtes von Mon-
tecassino) erfahren wir aus dem Dokument, dal der Richter Arechisi den Rodel-
grimus aufgefordert habe, die Berechtigung seiner Forderungen durch Dokumente
zu belegen. Dazu sei er jedoch nicht imstande gewesen, wogegen der Abt Zeugen
habe beibringen konnen, die seine Aussage bestitigt hitten. «Ideo nos qui supra
iudex iudicabimus et per nostrum [iu]dicium eos guadiare fecimus tali tenore, qua-
tenus ipse qui supra Rodelgrimus plicaret se cum lege, et ipse [qui] Aligernus be-

® Fiir den vollstiindigen Text cf. ScuiarrFINi, op. cil., p. 63-67, oder E. Monacr,
Crestomazia italiana dei primi secoli, nuova ed. riveduta e aumentata per cura di
F. Arese, Roma-Napoli-Citta di Castello 1955, p. 2-4.

¥ Fiir die verschiedenen Interpretationsprobleme cf. ScHIAFFINI, op. cif., p. 49-60;
MicriorinNi, Storia, p. 94-96.

* Vgl. VRom. 23/1 (1964), 8.
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nerabilis abbas pro pars suprascripti sui monasteri faceret ei per testes talem con-
signationem se[cun]dum lege, ut singulo ad singulos ipsi testes eius teneat in ma-
num supradictam abbreviaturam, quam ipse Rodel[grim]us hostenserat, et testi-
ficando dicant: ‘Sao ko kelle terre ..."**.» Vorher durch den Richter zur Gottesfurcht
und Wahrhaftigkeit aufgefordert, wiederholt dann jeder der drei Zeugen (Teode-
mundus «diaconus et monachus», Mari «clericus et monachus» und Gariperfus «cle-
ricus et notarius») die Formel allein, in der einen Hand die abbreviatura (eine Art
Promemoria, in dem die strittigen Lindereien verzeichnet waren?®) haltend, die an-
dere Hand darauf gelegt. AbschlieBend beschwiren sie die Wahrheit ihrer Aussage
noch auf das Evangelium.

Die Situation scheint uns eindeutig zu sein: die fragliche Formel wird selbst in
unserem Dokument zuerst durch den Richter prasentiert, dann durch die Zeugen
wiederholt; der Ablauf diirfte auch bei der Verhandlung identisch gewesen sein.
Es kann sich somit unméglich um eine protokollierte, spontane Zeugenaussage han-
deln; diese Interpretation wiirde auch der vollstindigen Identitit der vier Fas-
sungen nicht gerecht. Wir haben es vielmehr mit einer Eidesformel, einem Stiick
Wiedergebrauchsrede zu tun, das wohl vom Richter selbst verfalit wurde. Matteo
Bartoli meint hiezu: «5i é osservato che ‘ce qui est préparé se dit en arabe classique,
ce qui est improvisé se dit en dialecte’. Similmente avviene anche in Italia, ma non
sempre: anche cid che ‘si dice’ in linguaggi regionali puo essere ‘preparato’ e ben
ponderato. Questo ¢é il caso dei componimenti artistici (poesie dialettali, commedie
dialettali, etc.), ed ¢ anche il caso appunto delle formule cassinesi. Anch’esse erano
preparate, in un linguaggio regionale, ma con molti latinismi e altri elementi inter-
regionali**.» Ahnliche Auffassungen vertreten Migliorini und Schiaffini*. Bei der
erwihnten Redaktionsarbeit kann es sich allerdings wohl nur um einige Modifika-
tionen (allenfalls noch um eine Ubersetzung aus dem Lateinischen) gehandelt haben,
denn der Typ der Formel ist auch anderweitig bezeugt, was ihre Wertung als «Wie-
dergebrauchs-FHede» nochmals erhiirtet: lateinische Fassungen sind belegt 822 fiir
Lucea, 936, 954 und 976 fiir San Vincenzo al Velturno®, vulgérsprachliche von

A Cf. ScHIAFFINI, op. cil., p. 64/65.

2 Cf. P, FroreLul, Marzo Novecenlosessanla, in LN 21 (1960), 2 N16. Dieser Arti-
kel faBt auch die weitlidufige Forschung bis 1960 (vor allem auch in bezug auf juri-
stische Probleme) in vorziiglicher Art und Weise zusammen (p. 1-16).

1 Cf. M. BarToLl, Sao ko kelle terre ..., in LN 6 (1944-45), 5.

# Cf. MicrLioriNi, Sforia, p. 94; ScHIAFFINI, op. cil., p. 16.

# Cf. B. MicLioriNi, Sforia, p. 94. Fiir weitere lat. Texte ¢f. F. Sasatini, Bilancio
del millenario della lingua italiana, in CN 22 (1962), 187-215, bes. 204/05.

Als Beispiele sollen hier nur die Texte fir 937 und 954 gegeben werden; derjenige
fiir 937 lautet:

Scio quia illae terrae per illos fines el mensuras quas vobis monstravimus, per

triginta annos possedit pars sancti Vincentii.
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Sessa Aurunca (Mérz 963), Teano (Juli 963) und wiederum Teano (Oktober 963).
Es handelt sich also um einen durchaus in der Tradition verankerten Text, ein je-
weils den momentanen Erfordernissen angepaBtes Stiick «Literatur», dessen Tra-
dition zweifellos schriftlich war. Wenn er schon als Beispiel fiir einen der von Liidtke
herausgestellten Ubermittlungskanile dienen soll, dann wohl fiir das Vorlesen (die
Formel wurde zuerst vom Richter prisentiert!), keinesfalls aber fiir das Protokoll.

Es gibt allerdings noch einen Einwand gegen unsere Sicht des Problems. Die
Zeugen waren alle drei Kleriker (cf. oben) und somit wohl des Lateins méchtig;
warum liel man sie die Eidesformel nicht lateinisch sprechen? Es scheint mir jedoch
unmoglich, aus diesem Faktum ein Argument fiir den Protokollcharakter des vul-
garsprachlichen Textes ziehen zu wollen. Die Volkssprache wurde wohl gewihlt, um
den Eid auch dem wahrscheinlich das Latein nicht beherrschenden Rodelgrimus
verstindlich zu machen. Wie die weiteren Prozesse gleicher Art zeigen, die das Klo-
ster zu dieser Zeit fiihrte (cf. unten), war dem Urteil liberdies wohl ein gewisser
exemplarischer Charakter zugedacht, der nur voll erreicht werden konnte, wenn
alle dem Prozel3 Beiwohnenden die Eidesformel verstanden?®.

Nur drei Jahre spiiter finden wir nochmals zwei analoge, vulgirsprachliche Doku-
mente. Das erste stammt aus Sessa Aurunca (Marz 963), das zweite aus Teano
(Oktober 963). Es handelt sich wiederum um placifi, um einen Prozel} zwischen dem
Kloster von Montecassino und Privatpersonen resiimierende lateinische Texte, in
denen je eine viermal vorkommende, zuerst vom Richter vorgetragene, dann von
drei Zeugen wiederholte vulgiirsprachliche Eidesformel enthalten ist. Sie sind wie-
der nach dem gleichen Prinzip aufgebaut und wurden wiederum auf eine abbreviatura
beschworen, scheinen aber auch noch auf eine Gelindebegehung Bezug zu nehmen:

Sessa Aurunca: Sao cco kelle terre (Kkella terra), per kelle fini que tebe monstrai,

Pergoaldi foro, que ki contene (conteno), et trenta anni le possette®,

Teano: Sao cco kelle terre, per Kelle fini que tebe mostrai, trenta anni le pos-
sette parte sancte Marie®.

Auch ein viertes, in seiner Gesamtstruktur allerdings verschiedenes Dokument (die

vulgérsprachliche Formel kommt nur einmal vor!), das im Juli 963 in Teano ver-

954 haben wir folgende Fassung:
Scio quia illae terrae per ipsos fines et mensuras, quas tibi Padelfrit comes mons-
travi, per triginta annos possedit pars sancti Vincentii.
(Beide Texte nach J. E. Suaw, Another early monument of the ilalian language, in
MLN 21 [1906], 105-110; ef. p. 109; vgl. A. SEruLrcrr, SN 3, fasc. 1 [1908], 123 N4).
* Cf. unten p. 53/54.
# Vgl. auch MicrLiorini, Sloria, p. 94; die Situation diirfte somit derjenigen bei
den StraBburger Eiden nicht uniihnlich gewesen sein.
® Die Formel hat das erstemal kelle {erre/confene, dann dreimal kella terra/conteno;
VgL ScHIAFFINT op. cil,, p. 49, und vor allem S. DEBENEDETTL in SM N. 5. 1(1928), 141 s,
® Texte nach Mowact, Crestomazia (nuova ed. 1955), p. 4/5,
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falite Memoratorium, fiigt sich fiir die in ihm enthaltene vulgirsprachliche Formel
ohne grofle Abweichungen in den von den drei iibrigen Texten bestimmten Rahmen:
Kella terra, per kelle fini que bobe mostrai, sancte Marie &, et trenta anni la pos-
set parte sancte Marie.
Die Ahnlichkeit dieser Formeln mit der ersten zeigt uns wieder eindeutig, dal wir
es mit einer gelehrten, schriftlichen Tradition zu tun haben, dal} es sich aber un-
miglich um spontan formulierte, vom Sprecher zum Schreiber geflossene Rede han-
deln kann. Man kénnte wohl die drei Dokumente in ihrer Ganzheit im modernen
Sinn als Protokolle bezeichnen, nimlich dann, wenn man «Protokoll» als ‘Bericht,
Zusammenfassung iiber eine Sitzung, eine Verhandlung’ auffaBt, wobei allerdings
eine Umsetzung von der vulgarsprachlich gefithrten Verhandlung ins Latein der
Protokollsprache vorgenommen wurde. Gerade die vulgirsprachlichen Einschliisse
in diesen Texten haben aber keinen Protokollcharakter: sie gehoren in die Katego-
rie der Wiedergebrauchs-Rede (nicht der Verbrauchs-Rede), sie wurzeln in einer
Tradition, die sich vor und nach ihrem ersten vulgirsprachlichen Beleg nachweisen
lafit. Vom Richter modifiziert und redigiert, wurden die Formeln von ihm den Zeu-
gen vorgelesen und von diesen nachgesprochen; den Weg in die Dokumente haben
sie aber wohl durch direkte Abschrift des richterlichen Vorwurfes gefunden.

Nicht anders ist die Situation bei den Sirafburger Eiden. Auch hier haben wir
einen lateinischen Text, in den wvulgirsprachliche (franzisische und deutsche)
Stiicke eingeschlossen sind. DalB wir es mit Eidesformeln zu tun haben, geht mit
aller Deutlichkeit aus Nithards Kontext hervor:

Lodhuuicus et Karolus ... sacramenfa, quae subter notata sunt,

Lodhuunicus romana Karolus vero teudisca lingua iuraveruntf®,
Die Volkssprache wurde fiir diese Kernstiicke des Abkommens zwischen Karl dem
Kahlen und Ludwig dem Deutschen gewihlt, um sie auch den der feierlichen Be-
schwirung beiwohnenden Gefolgsleuten — griéBitenteils wohl des Lateins unkundi-
gen Analphabeten — verstdndlich zu machen. Sicher erklirt sie sich aber nicht daher,
dal jeder der beiden Fiirsten spontan in Vulgirsprache gesprochen hétte (und dies
dann protokolliert worden wire): Schwiire, Eidestexte etc. werden nicht aus dem
Stegreif formuliert; dazu ist ihre juristische Tragweite viel zu grofl. Wir miissen also
auch hier annehmen, dall der Text vorgingig der feierlichen Eidesleistung vor den
beiden versammelten Heeren durch Notare, Kanzler etc., kurz «Schriftgelehrte»
Karls und Ludwigs ausgehandelt und redigiert wurde. Bei dieser Situation miifite
wohl eine weitgehende Parallelitit der deutschen und romanischen Texte zutage
treten; immerhin ist eine vollkommene Identitéit der Schwurformel ausgeschlossen,

4 Text nach W. Braung — K. HELM, Althochdeutsches Lesebuch, 12. Aufl., Tiibingen
1952, p. 45.
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impliziert doch die Verwendung zweier verschiedener Sprachen a priori gewisse
Divergenzen. Vergleichen wir den ersten Text®.

Pro deo amur In Godes minna

et pro christian poblo ind in thes christdnes folches

et nostro commun saluament, ind unsér bédhero gehaltnissi,

d’ist di in auant fon thesemo dage frammordes

in quant Deus sauir et podir me dunat, s6 fram sé mir Got geuuizei indi mahd
furgibit,

si saluarai eo cist meon fradre Karl so haldih thesan minan bruodher

el in aiudha ef in cadhuna cosa,
si cum per dreit son fradra saluar dift, s0s0 man mit rehtu sinan bruodher scal,

in 0 quod il mi altresi fazet. in thin thaz er mig sé sama duo,

Et ab Ludher nul plaid numquam prin-  indi mit Ludhern in nohheiniu thing ne
drai qui, gegango,

meon uol, the minan uuillon

cist meon fradre Karle imo

in damno sit. ce scadhen uuerdhén.

Abgesehen von der verschiedenen Struktur der beiden Sprachen entspringenden
Kleinigkeiten, entsprechen sich die beiden ersten von Ludwig und Karl gesproche-
nen Texte beinahe wortlich. An zwei Stellen finden wir dagegen griliere Abwei-
chungen. Ganz am Schlull entspricht dem ausfiihrlichen Dativobjekt cist meon
fradre Karl des franzosischen Textes nur ein deutsches imo, eine Verschiebung, die
bei Ubersetzung oder Parallelredaktion jedoch nicht besonders auffillig ist. Schwer-
wiegender ist die erste Liicke. Zuerst haben wir eine Entsprechung fradre karl -
bruodher, also ein Fehlen des Namens im deutschen Text, was an sich moglich ist*?;
dann fehlt aber noch eine Entsprechung zu ef in aiudha ef in cadhuna cosa**. Man
kénnte hier an eine Liicke des deutschen Textes denken; da aber dieser romanische
Nachsatz dem vorher Gesagten inhaltlich nichts Neues beifiigt, bin ich eher geneigt,
an eine grofiziigigere Fassung bei der Redaktion der deutschen Formel zu denken.
Auf alle Falle ist die Entsprechung der beiden Fassungen derart (meist sogar bis in
die Wortzahl und die Wortfolge gehend), dafl sich die Annahme einer bewufit ge-
meinsamen und parallelen Abfassung aufdriangt. Fiir die von den beiden Heeren
gesprochenen Formeln ist die Parallelitit genau gleich iiberzeugend. An freieren
Entsprechungen findet sich nur (sagrament) de suo part non lo-s tanit - (then eid)
then er imo gesuor forbrihchit®; inhaltlich sind sie sich jedoch gleichwertig.

i Texte nach BrauvNe-HELM, op. cil., p. 45/46.

# Es ist immerhin auffillig, da beide Male, wo im romanischen Text der Name
Karls auftaucht, der Name Ludwigs im deutschen Texte umgangen wird. Es fragt
sich, ob wir es hier nicht mit einer bewulten Auslassung zu tun haben.

# Fiir die Interpretation ef. A. HENry, Chrestomathie de la litlérature en ancien
frangais 11, Berne 1953, p. 9.

4 Fiir die Texte cf. Braune-HELM, op. cil., p. 46, oder A, HExry, Chreslfomathie
de la littérature en ancien frangais 1, Berne 1953, p. 2.
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Im weiteren ist es Konrad Ewald kiirzlich gelungen, zu zeigen, wie weitgehend
die Eide durch formelhafte Wendungen der lateinischen Urkundensprache des
9. Jahrhunderts beeinflullt sind*. Seine Gegeniiberstellungen scheinen mir eindeu-
tig zu beweisen, dall der Text von einem in der Kanzleisprache seiner Zeit bewan-
derten Autor stammen muf}, der ihn im Einklang mit deren Gepflogenheiten ver-
falte; ob das Original lateinisch oder vulgérsprachlich war, mul} uns hier nicht
weiter bekiimmern®, denn auch im Falle einer Ubersatzung aus dem Lateinischen
dndert sich an den fiir uns hier wesentlichen Grundgegebenheiten nichts.

Eines steht auf alle Fille fest: von einem Protokoll kann auch hier keine Rede
sein. Es handelt sich wiederum um ein eindeutig «literarisches» Produkt, das den
beiden des Schreibens wahrscheinlich unkundigen oder auf alle Fille wenig geiibten
Fiirsten wohl vorgelesen, von diesen memoriert und spiiter wieder vorgetragen
wurde. Das gleiche gilt fiir die Texte der beiden Heere, bei denen eine protokollierte
Ad-hoe-Formulierung sowieso ausgeschlossen wiire. Wir haben somit eine eindeu-
tige Situation fiir Wiedergebrauchs-Rede. Wiederum kiénnen wir das ganze Doku-
ment im modernen Sinne als Protokoll bezeichnen, resiimiert es uns doch ein be-
stimmtes Geschehnis; wiederum ist aber gerade der Begriff «Protokoll» in seiner
engeren Auslegung auf die vulgirsprachlichen Texte nicht anwendbar, da sie ihre
Entstehung nicht einem Sprachflufl vom formulierenden Sprecher zum schreiben-
den Horer verdanken, sondern ein eindeutiges Schreibstubenprodukt sind. Nithard
diirfte sie aus einem Dokument oder direkt aus dem Originalentwurf haben.

Es hat sich somit gezeigt, dal} keines der drei von Liidtke angefiihrten Dokumente
tatsdchlich einen Sprachflull vom Autor/Sprecher zum Horer/Schreiber wiedergibt,
daB keines als Protokoll im engeren Sinn angesehen werden kann. Wie steht es nun
mit den andern, der dltesten Periode (bis ca. 1100) angehorenden Dokumenten?
An literarischen Texten fehlt es nicht, wobei wir hier den Begriff «literarisch» nicht
allzu eng fassen wollen. In Frankreich finden wir als dltesten Text die Eulaliasequenz
(ca. 881), offenbar ein Abklatsch einer lateinischen Sequenz*’; in der zweiten Hilfte
des 10. Jahrhunderts folgt dann das Leodegarslied, das ebenfalls auf ein lateinisches
Heiligenleben zuriickgeht®. Gegen Ende des gleichen Jahrhunderts entstand die
Passion von Clermont, ein fragmentarisches Résumé der Leidensgeschichte Christi,
also wiederum ein auf einer lateinischen Vorlage fullender Text, sei es nun das Neue

% Cf. K. Ewarp, Formelhafte Wendungen in den Strafburger Eiden, in VRom. 23/1
(1964), 35-55.

% Fir lateinischen Urtext hat sich besonders eindriicklich A. EwERT ausgeprochen
in seinem Artikel The Strasburg Oaths (cf. Transactions of the Philological Sociely
1935, 16-35); far vulgirsprachliche Urtexte verwendet sich M. RoQugs in Les ser-
ments de Strasbourg (cf. MAe. § [1936], 157-172).

# (Cf. Hexny, Chrestomalhie 1, p. 2/3.

# (Cf. Hexnny, Chrestomathie I, p. 9-13.
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Testament oder eine bereits lateinisch resiimierende Fassung®. Schliefilich folgt
noch im 11.Jahrhundert das Alexiusleben, das wohl ebenfalls einer lateinischen Vor-
lage folgt®. Alle diese Texte konnen auch bei Anlegung strengerer Mallstibe immer
noch als literarisch bezeichnet werden®. Sie haben den gemeinsamen Zug, dal sie
alle zutiefst in der lateinischen Literatur ihrer Epoche wurzeln.

In Italien haben wir in stark latinisierender Graphie ein von einem Notar namens
Rainerio verfalites, dreizeiliges Verschen, eine Postille zu einem von 1087 datierten
lateinischen Dokument (bekannt als Postilla amiatina®®). Die Worte

Ista cartula est de caput coctu

ille adiuvet de ille rebottu

qui mal consilin 1i mise in corpu
beziehen sich wohl auf den im Dokument erwihnten Miciarello, der mit seiner Frau
Gualdrada seine ganzen Giiter dem Kloster San Salvatore auf dem Monte Amiata
vermachte; Caput coctu (latinisierende Graphie fiir ein Capucoflu) diirfte wohl ein
Testadura entsprechender Ubername Miciarellos sein. Migliorini interpretiert fol-
gendermallen: «Questa carta ¢ di Capocotto e gli dia aiuto contro il Maligno, che
un mal consiglio li mise in corpo®.» Die Vermutung, es kénnte sich um ein Protokoll,
um die Niederschrift eines gehorten Verschens handeln, ist wohl nicht statthaft:
dazu ist das Spriichlein viel zu eng mit dem Dokument verbunden (isfa cartula est
da caput coctu!). Wir haben es wohl mit einer Gelegenheitsreimerei des Notars zu
tun, mit einer spottischen Apostrophierung des Schenkers und seiner Schenkung,
also wiederum mit einem «literarischen» Text. Den gleichen Charakter miissen wir
auch den dem Ende des 11.Jahrhunders angehérenden Inschriften in der Kirche
von S.Clemente in Rom zuweisen: sie finden sich in einem das Martyrium des Hei-
ligen darstellenden Fresko als Ausrufe und Ausspriiche der Peiniger (Clemens selbst
spricht lateinisch)®.

Daneben fehlt es aber auch an ganz eindeutig zum Vorlesen und Vorsagen be-
stimmten Texten nicht; in ihrer Entstehung unterscheiden sie sich jedoch in nichts

# CI. HEnny, Chreslomathie 1, p. 3/4.

W Cf. Henry, Chrestomathie 1, p. 13/14.

# s ist nicht ausgeschlossen, ja sogar wahrscheinlich, dal} diese ersten literarischen
Werke in Vulgirsprache auch vorgelesen oder vorgetragen wurden, wandte sich doch
die alte romanische Literatur nicht nur an den Leser, sondern (in einem ganz andern
Mafie als heute) eben auch an den Hirer.

2 Vel MicLioriNg Sloria, p. 97/98; cf. auch Mowacrt, Crestomazia (nuova ed. 1955),
p. 5/6.

% Cf. MicLiorini, Sforia, p. 97; vgl. ferner R. M. Ruaaient, Per Uinferpretazione
della Postilla Amiatina, in LN 10 (1949), 10-186.

¥ Fir den Text vgl. Mowact, Crestomazia (nuova ed. 1955), p. 7/8; ef. ferner
A. MoNTEVERDI, Saggi neolatini, p. 61-74, und 5. PELLEGRINI in CN & (1948), 77-82.
Sowohl Pellegrini wie Monteverdi geben eine Reproduktion des Freskos.
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von den eigentlich literarischen Texten, sind doch auch sie in einer lateinischen
Tradition wurzelnde «Studierzimmer-Produkte». An erster Stelle wire hier das noch
dem 10.Jahrhundert angehérende Jonasfragment® zu nennen. Der Text — offen-
sichtlich ein Entwurf® zu einer auf den vier Kapiteln des Buches Jonas fuflenden
Predigt (also wieder lateinische Basis!) — stellt ein Gemisch von Latein und Fran-
zosisch dar, das sich daraus erklart, dall der Verfasser iiber grofie Strecken tironi-
sche Noten verwendete (was nur bei lateinischer Grundlage miglich war). Die voll
ausgeschriebenen Teile, Satzbruchstiicke und Worter sind dagegen meist vulgér-
sprachlich, was den Schluf3 zulalit, dall die Predigt auch vulgérsprachlich gehalten
wurde: fiir den Verfasser fielen offenbar die ihm aus der Verwendung der Stenogra-
phie erwachsenden Vorteile mehr ins Gewicht als die Nachteile der so notwendig
werdenden (wenigstens teilweisen) Ad-hoc-Ubersetzung auf der Kanzel. Das Jonas-
fragment stellt somit einen eindeutig fiir das Vorlesen bestimmten Text dar; er
unterscheidet sich von den andern bis jetzt betrachteten und wohl ebenfalls zum
Vorlesen gelangten Texten nur dadurch, daBl hier wohl einzig und allein an eine
miindliche Ubermittlung gedacht war, wihrend bei allen andern eine schriftliche
Tradition oder Bewahrung mehr oder weniger stark im Vordergrund stand.

Das nichste uns hier interessierende Dokument ist die ungefahr um die Mitte des
11.Jahrhunderts entstandene Umbrische Bufiformel®. Dieser Text war wohl weni-
ger zum Vorlesen als in erster Linie zum Vorsagen bestimmt, was aber doch wieder
ein vorhergehendes Vorlesen und Auswendiglernen impliziert. Sprachlich haben wir
wiederum ein Nebeneinander von vulgiéirsprachlichen und lateinischen Elementen;
dalBl der Text inhaltlich wieder zutiefst in einer lateinischen Tradition wurzelt, die
selbst bis in die einzelnen Formulierungen, die Wahl gewisser Ausdriicke und Kon-

5 IFir den Text cf. die diplomatische Ausgabe bei FoersTER-Koscuwirtz, Allffran-
zisisches Ubungshuch, Leipzig 71932, Spalten 51-59, und neuer G. pE PoeErck, Le
sermon bilingue sur Jonas du ms. Valenciennes §11 (475), in RoGand. 4 (1955), 31-66
(ef. auch einige Ergéinzungen und Korrekturen dazu in RLiR 27 [1963], 9-12).

5 Anderer Ansicht ist W. v. WarreUurc (cf. Evolulion el strucfure, Berne *1962,
p. 72): «Ce sont des notes prises au cours d'un sermon et écrites moitié en latin,
moitié en francais.» Wir hiitten es nach ihm also mit ecinem eigentlichen Protokoll
zu tun, mit einem Redeflull Autor/Sprecher — Hirer/Schreiber. Wie wir noch sehen
werden, ist diese Annahme aus der sprachlichen Gesamtsituation heraus wenig wahr-
scheinlich; es fragt sich auch, was einen Kleriker veranlassen kiinnte, eine ohnehin fiir
das Volk (Vulgirsprache!l) bestimmte Predigt nachzuschreiben, wihrend die These
eines zusammenfassenden Entwurfes, eines «Steckbriefes» fiir den Prediger selbst
durchaus einleuchtet. Es ist dann auch diese letztere Auffassung, die heute all-
gemein anerkannt wird (vgl. zum Beispiel o PoERck, op. cil.; P. Zumtaor, Hisloire
littéraire de la France Médiévale, Paris 1954, § 141); selbst HeLmut LiipTke, fir den
die Versuchung besonders groll sein mufite, hier ein Protokoll zu sehen, hat sie sich
zu eigen gemacht (vgl. op. cit., p. 7).

5 Fiir den Text cf. Mownaci, Crestomazia (nuova ed. 19535), p. 6/7.
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struktionen nachwirkt, hat kiirzlich Ricarda Liver gezeigt®. Weitere Dokumente
fiir diese Gruppe fehlen vor 1100; fiir das 12. Jahrhundert dagegen koénnten noch
die zweiundzwanzig gallo-italienischen Predigten angefithrt werden, bei denen es
sich ebenfalls ganz eindeutig um Vorlesetexte handelt®. Dem Anfange des 12. Jahr-
hunderts wird dann auch die franzisische (normannische) Formel zum Gollesurfeil
zugewiesen, von der aber nur ein Abschnitt als Vorlese- (resp. Vorsage-) Text
gelten kann®.

Wie steht es aber mit den Protokollen? LaBt sich hier vor 1100 wirklich nichts
finden? Ein Protokoll im engeren Sinn ist mir tatséichlich nicht bekannt, wohl aber
ein solches in der landldufigen Fassung des Begrifls. Es handelt sich um das Logo-
duresische Privileg, das alteste der sardischen Dokumente, datierbar zwischen 1080
und 1085%. Von einem Richter (Mariano de Lacon) verfalit, gibt es allerdings nicht
direkt gesprochene Rede wieder. Als Dokument, als Abmachung und somit Resul-
tat und Reflex von Verhandlungen kann man es aber bei weitester Fassung des
Begriffes als Protokoll bezeichnen, genau wie bei dieser Begriffsfassung die Placiii
Cassinesi und die Sirafburger Eide in ihrem Gesamtaspekt Protokolle sind; hier

= CI. R. Liver, La formula di confessione umbra nell’ambito delle formule di confes-
sione lafine, in VRom. 23/1 (1964), 22-34.

® Fiir die Texte cf. W. FoersTeR, Galloilalische Prediglen aus Cod. misc. lal.
Taurinensis D, VI. 10 12" Jahrhunderts, in RSt 13, 1-36 (Kommentar dazu ibid.,
p. 37-92).

# Fir diesen Text und die mit ihm verbundenen Probleme cf. in diesem Faszikel
Markvus GersBacH, Eine allfranzdsische Formel zu einem Goltesurteil (p. 64ss.); fir
einen diplomatischen, wenn auch nicht ganz vollstindigen Abdruck des Textes cf,
auch FoeErsTER-KoscHWITZ, op. cil., Spalten 171-174. Die folgenden Zeilenangaben
beziehen sich auf die Stellen bei GErssacH, doch fige ich die entsprechenden Angaben
fir FoersTER-KoscawiTz in eckigen Klammern bei. — Die Formel beginnt mit einer
Reihe von Anweisungen, wie und unter welchen Bedingungen das Gottesurteil vor-
zunehmen sei (1-4 [1-3]); weitere «Gebrauchsanweisungen» dieser Art finden sich
22-35 [9-11], 50 [15-16] ete. Alle diese Hinweise sind zwar in franzésischer Sprache
abgefallt, miissen aber wohl als reine Buchtexte angesehen werden, da sie ihrem
Charakter nach nicht zum Vorlesen bestimmt sein kénnen. Der einzige uns hier wirk-
lich interessierende Abschnitt findet sich 15-21 [5-9]; auch er ist (im Gegensatz zu
den in unserm Dokument enthaltenen Gebeten und Gebetsanfingen) vulgirsprach-
lich und kénnte wohl als VnrlesunQE—. oder Vorsagetext gelten, enthilt er doch eine
Aunfforderung (1. Pers. PL.!) an die Versammelten zum gemeinsamen Gebet, in dem
Gott und die Heiligen um ein gerechtes Urteil angefleht werden sollen. Nicht nur die
Verwendung der 1. Pers. pl. im fraglichen Abschnitt, nicht nur das offensichtliche
Ansprechen der Anwesenden scheinen mir auf einen Vorlesetext hinzuweisen: im
Gegensatz zu den trockenen rituellen Anweisungen eignet ihm auch ein gewisser rhe-
torischer Schwung, der ihn den beiden in unserm Text vollstiindig wiedergegebenen
lateinischen Gebeten anndhert (26-33[11-12] und 34-42 [fehlt FoErsTER-K0ScHWITZ])
und so wahrscheinlich macht, dafl er der gleichen Kategorie wie diese angehdre,

® Fiir den Text ¢f. Monaci, Crestomazia (nuova ed. 1955), p. 5.
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allerdings haben wir einen vulgirsprachlichen Text, wiihrend in den andern er-
wihnten Fillen gerade der Protokollteil lateinisch war.

Ein Protokoll im engen Sinn des Wortes (wirtliche Wiedergabe von Gesagtem
durch die Schrift) findet sich dagegen erst im 12.Jahrhundert. Ein von 1158 da-
tiertes Pergament aus Volterra berichtet uns iiber einen Streit zwischen dem Grafen
Ranieri Pannocchieschi und seinem Bruder Galgano, Bischof von Volterra. Der
Richter (Balduino) gibt auch die Aussagen von sechs einvernommenen Zeugen wie-
der; wihrend das ganze Dokument an sich lateinisch abgefalit ist, erscheinen die
Aussagen der beiden wichtigsten Zeugen in Vulgirsprache, allerdings wohl nur in
ihrem Kernstiick ®:

Enrigolo: Io de presi pane e vino per li maccioni a Travale.

Malfredo: Guaita, guaita male, non mangiai ma’ mezo pane.

Hier befinden wir uns nun zweifellos vor einem eigentlichen Protokoll, vor einer
Fixierung des Sprachflusses Autor/Sprecher — Hirer/Schreiber: aber eben — wir
stehen bereits in der Mitte des 12. Jahrhunderts.

Die Ergebnisse dieses Inventars miissen nun doch zu denken geben. Wir miéchten
nochmals wie schon einleitend betont feststellen, dall wir von der grollen Bedeutung
der beiden Diagonalkanile (Protokoll und Vorlesen) fiir die Ausbildung und Ge-
staltung der romanischen Schriftsprachen iiberzeugt sind; wir glauben aber nicht,
dal} bei der Ablésung vom Latein beide die gleiche Bedeutung gehabt haben, und
noch weniger glauben wir, dal} das Profokoll in den Vordergrund zu stellen sei, wie
dies Liidtke tut. Dafl wir wihrend der drei ersten Jahrhunderte der romanischen
Schriftsprachen kein einziges wirkliches Protokoll in Vulgérsprache gefunden haben,
kann wohl nicht zufillig sein, denn dazu ist die Zeitspanne zu groB3, vor allem da
Protokolle an sich ja nicht fehlen: sie sind aber immer lateinisch abgefalt. Erst
nach der Mitte des 12. Jahrhunderts tritt in der Geschichte der romanischen Schrift-
sprachen ein solcher Text auf; was wir vorher an vulgirsprachlichen Texten finden,
ist alles «literarisch»-traditionellen Ursprungs, sind alles eigentlich literarische oder
zum Vorlesen bestimmte Texte. Was sind aus diesen Fakten fiir Schliisse zu ziehen?
Es ist ohne Zweifel klar, dafi das Schreiben in Vulgirsprache vom einzelnen Schrei-
ber oder Autor eine ganz besondere, personliche Anstrengung erforderte, bestand
doch noch kaum eine Schrifttradition, auf die er sich stiitzen konnte. Gerade beim
Protokollieren scheint mir aber eine solche Tradition von besonderer Bedeutung:
hier ist die Aufmerksamkeit des Schreibers vor allem auf die anzuhorende Aussage
gerichtet, von ihr darf nichts Wesentliches verlorengehen, und so ist jede Ablenkung
unerwiinscht. Eine solche Ablenkung wiirde aber gerade das Schreiben in Vulgir-
sprache bedeuten, denn der Mangel einer Schrifttradition, eines Usus zwingt den
Schreiber, sich mit sprachlich-grammatischen und graphischen Problemen ausein-

8 Vgl MicLiorini, Sloria, p. 102,
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anderzusetzen, die ihm nicht geldufig sind und die seine Aufmerksamkeit vom
rein Sachlichen ablenken. Was liegt hier niher als ein Ausweichen aufl das Gebiet
der lateinischen Schrifttradition, auf das Gebiet, in dem der Schreiber geschult ist,
in dem er sich zu Hause fithlt, auf dem er das ganze Formularium und die ganze
Phraseologie beinahe blindlings beherrscht? Eine Umsetzung aus den ihrer gemein-
samen « Muttersprache» noch stirker als heute gleichenden Volksidiomen in barba-
risches Latein konnte keine groflen Schwierigkeiten bieten. Vergessen wir auch
nicht, daB gerade bei den Protokollen wenig Bediirfnis nach vulgéirsprachlicher Re-
daktion bestand, waren diese Dokumente im allgemeinen doch fiir Juristen, Notare
und Kleriker bestimmt, also fiir des Lateins kundige Kreise, umm so mehr als zu
iener Zeit die Kenntnis von Lesen und Schreiben iiberhaupt noch mit einer mehr
oder weniger griindlichen Beherrschung des Lateins verbunden war. Der Fall des
Protokollierens scheint mir dem Fall des Stenographierens im Jonasfragment durch-
aus parallel zu laufen: im zweiten Fall fliichtet sich der Autor zu den tironischen
Noten, weil keine franziésische Stenographie besteht®, im ersten Fall greifen die
Protokollfithrer zur lateinischen Schriftsprache, weil keine geniigende romanische,
eine rasche und reibungslose Protokollierung gestattende Schrifttradition existiert.

Anders verhalt es sich bei den zum Vorlesen bestimmten Texten (eigentliches
Vorlesen und Literatur). Die Horer, an die sich diese Texte wenden, waren wohl
zum griliten Teil des Lateins nicht mehr kundig; es war deshalb unerlédlilich, sich
ihren Sprachgewohnheiten anzupassen, ihrer «Ungebildetheit» entgegenzukom-
men®, Diese Forderung war um so leichter zu erfiillen, als es sich hier um «Schreib-

% Vgl LUorke, op. cil., p. 7.

® Diese Aussage findet ihre Erhiirtung auch in der Tatsache, dall wir von der im
Kloster Saint-Amand entstandenen Eulaliasequenz zwei nach dem gleichen Schema
und wohl auch gleichzeitig entstandene Fassungen besitzen, die sich inhaltlich und in
ihrer sprachlichen Ausfithrung wesentlich voneinander unterscheiden. Die erste, latei-
nisch abgefalit, ist inhaltlich recht anspruchsvoll und strotzt von Rhetorik: sie wen-
det sich an ein gebildetes, des Lateins kundiges Publikum; die zweite, vulgirsprach-
liche, ist auch inhaltlich wesentlich einfacher gehalten und zeichnet sich durch einen
erziihlend-dramatischen Ton aus (vgl. ZumTHOR, op. cif., § 168). Das will allerdings
nicht besagen, die franzisische Fassung sei kunstlos und primitiv, kannte ihr Ver-
fasser doch die Kunstgriffe der Rhetorik nur allzu gut. Einmal sind die einzelnen
Verse paarweise durch Assonanzen verbunden, in einem Fall sogar durch einen (wohl
eher zufilligen) Reim: uirginitet — honestet (v. 17/18). Nur einmal fehlt die Assonanz,
ndmlich im alleinstehenden und ohnehin schon etwas kiirzeren letzten Vers, der als
Schluflklausel zum ganzen Gedicht dient (par souue elementia). Diese SchluBfunktion
wird durch die Verwendung des sonst im ganzen Gedicht nirgends vorkommenden
Cursus unterstrichen: souue clementia, ein Cursus tardus, wenn man dem i noch silben-
bildenden Charakter zuerkennt, sonst dagegen ein Cursus planus. Daneben finden wir
eine Anapher in den Versen 3/4 ( Uoldrent- Uoldrent), eine Alliteration bei den Versen
1/2 (buona-bel), 19/20 (enz-elle) und 21/22 (a-ad), eine etymologische Figur in bel aurel
corps bellezour animua (v. 2).
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tischprodukte» handelte, bei deren Abfassung geniigend Zeit vorhanden war, sich
mit redaktionellen und graphischen Problemen, die sich aus der Verwendung der
ungewohnten Vulgérsprache ergaben, auseinanderzusetzen; hier wurde dem Schrei-
ber auch kein duBlerer Rhythmus aufgezwungen wie beim Protokollieren. Es kann
somit nicht erstaunen, dall die &ltesten erhaltenen Texte aus dem Bereich der
«Wiedergebrauchs-Rede» stammen und «literarischen» Charakter haben®, Immer-
hin scheinen die sprachlichen Probleme den Verfassern noch schwer zu schaffen
gemacht haben: der vulgérsprachliche Ausdruck nahm offensichtlich ihre ganze Auf-
merksamkeit in Anspruch, so dall Thnen nichts anderes iibrigblieb, als sich in in-
haltlichen und formalen Belangen auf die lateinische Tradition zu stiitzen; wirk-
lich spontane Auflerungen und personliche Aussagen finden sich in den ersten drei
Jahrhunderten nicht in Vulgérsprache®.

All diese Gegebenheiten hatten auch ihre Nachwirkungen auf das sprachliche
Gesicht der ersten Texte: immer wieder haben wir feststellen miissen, dal die Vul-
garsprache stark mit lateinischen Elementen durchsetzt war, ja beim Veroneser
Riitsel ist sich die Forschung noch heute nicht einig, ob sie die Sprache als stark kor-
ruptes Latein oder als stark latinisierende Volkssprache bezeichnen soll*”. Wenn die
Autoren schon fiir die inhaltlichen und formalen Bereiche ihrer Werke auf die latei-
nische Tradition zuriickgriffen, so kann es auch nicht verwundern, dall auf sprach-
lichem Gebiet einiges hingenblieb. In lateinischer Schrifttradition geschult, mit
dieser auf du und du und ohne eine ihnen den Riicken stirkende vulgérsprachliche
Tradition, konnten die Schreiber nicht einfach aus ihrer Haut fahren und ihre Ver-
gangenheit verleugnen: sie mufiten gezwungenermalen immer wieder in lateinische
(und ihnen gewissermalen zur Natur gewordene) Schreibgewohnheiten zuriick-
fallen. So sehe ich denn die starke Latinisierung der ersten romanischen Texte nicht
wie Liidtke als ein Streben nach hoherem Stilniveau®: mir scheint sie vielmehr im
Unvermogen des Verfassers begriindet, plotzlich aus der lateinischen Schrifttradi-
tion herauszuspringen, vor allem eben deshalb, weil noch gar kein Gegengewicht,

% Man hiitte allerdings noch zum Mittel der Ad-hoe-Ubersetzung eines lateinischen
Grundtextes greifen kénnen, wie zum Teil bei der Jonaspredigt; eine solche Umsetzung
hiitte wohl dem Vorleser keine allzu groBen Schwierigkeiten bereitet, doch konnte sie
weder juristisch-exakten noch kiinstlerischen Erfordernissen gerecht werden.

& Dieser Situation entspricht auch die Tatsache, daB sowohl in den Strafburger
Eiden wie in den Placili Cassinesi das Protokoll (d.h. die Zusammenfassung des
eigentlich Gesprochenen und Geschehenen) lateinisch abgefaBt ist, und dal nur die
vorredigierten Formeln (Wiedergebrauchs-Rede) vulgarsprachlich sind. Das Bild wird
abgerundet durch die Tatsache, dall im Volterranischen Dokument sich der Richter
nur fiir die beiden wichtigsten Aussagen die Miihe der vulgérsprachlichen Fixierung
nimmt, dall fiir die {ibrigen dagegen der Weg der geringeren Anstrengung, d.h. der
Umsetzung ins Lateinische, gewihlt wird.

% Cf. oben, p. 48.
& (Cf. LUDpTKE, op. cil., p. 8.
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weil noch keine eine Alternative bietende romanische Schrifttradition vorhanden
war.

So will es uns denn scheinen, als hiitten die Protokolle fiir die erste Phase der Aus-
bildung der romanischen Schriftsprachen wenig beigetragen. Dieser Ubermittlungs-
kanal konnte erst zu Bedeutung gelangen, als bereits eine einigermaBen gefestigte
Schrifttradition bestand, und diese Tradition wurde durch die literarischen und
durch die zum Vorlesen bestimmten Texte geschaffen. Ohne die Bedeutung des
Protokolls fiir spitere Phasen ihrer Entwicklung leugnen zu wollen, scheint mir der
Anstol} zur Ausbildung der romanischen Schrifttradition doch in erster Linie vom
Bereich der Wiedergebrauchs-Rede ausgegangen zu sein.

Ziirich Peter Wunderli



	Die ältesten romanischen Texte unter dem Gesichtswinkel von Protokoll und Vorlesen

